
VG Bayreuth, Urteil v. 04.05.2022 – B 6 K 20.1424

Titel:

Rechtmäßige Verlustfeststellung des Freizügigkeitsrechts 

Normenketten:
StGB § 223 Abs. 1, 224 Abs. 1 Nr. 2, Nr. 5
FreizügG/EU § 2 Abs. 7, § 5 Abs. 4, § 6 Abs. 1

Leitsätze:
1. Ausländerbehörden und Verwaltungsgerichte haben bei spezialpräventiven 
Ausweisungsentscheidungen/Verlustfeststellungsentscheidungen und deren gerichtlicher Überprüfung eine 
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2. Bei Straftaten, die auf einer Alkoholerkrankung des Ausländers beruhen, kann von einem Wegfall der für 
die Verlustfeststellung erforderlichen Wiederholungsgefahr nicht ausgegangen werden, solange der 
Ausländer eine Alkoholentwöhnungstherapie noch nicht erfolgreich abgeschlossen hat und die damit 
verbundene Erwartung eines künftig drogen- und straffreien Verhaltens auch nach Therapieende glaubhaft 
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Tenor

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens.

3. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Der Kläger kann die Vollstreckung durch 
Sicherheitsleistung in Höhe des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der Beklagte vorher in 
Höhe des jeweils zu vollstreckenden Betrages Sicherheit leistet.

Tatbestand

1
Der Kläger wendet sich gegen die Verlustfeststellung seines Freizügigkeitsrechts als Unionsbürger, gegen 
die Aufforderung aus dem Bundesgebiet auszureisen und die Androhung der Abschiebung nach Polen.

2
Der am … 1988 geborene Kläger ist polnischer Staatsangehöriger. Er kam im August 2019 ins 
Bundesgebiet, um bei der Firma … in … zu arbeiten. Der Kläger ist bereits in Polen mehrfach strafrechtlich 
in Erscheinung getreten und verbrachte bereits über fünf Jahre in Haft:

- 2006: Diebstahl, Freiheitsstrafe ein Jahr sechs Monate (Bewährung drei Jahre)

- 2008: Erpressung, Freiheitsstrafe ein Jahr vier Monate (Bewährung fünf Jahre)

- 2009: Fahren unter Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln, Freiheitsstrafe sechs Monate

- 2010: Straftaten gegen die Staatsgewalt und die öffentliche Ordnung sowie Behinderung der Justiz, 
Freiheitsstrafe sieben Monate



- 2012: Flucht aus amtlichem Gewahrsam, Freiheitsstrafe ein Monat

- 2015: Unerlaubter Konsum von Drogen und Erwerb, Besitz, Gewinnung oder Herstellung, Freiheitsstrafe 
ein Monat

- 2015: Vorsätzliche Beschädigung oder Zerstörung einer Sache, Freiheitsstrafe sechs Monate

- 2018: Einfache Körperverletzung, Freiheitsstrafe sechs Monate

- 2018: Vorsätzliche Beschädigung oder Zerstörung einer Sache, Freiheitsstrafe neun Monate 

3
Mit Urteil des Amtsgerichts … vom 20.04.2020 (Az. …) wurde der Kläger wegen gefährlicher 
Körperverletzung gem. §§ 223 Abs. 1, 224 Abs. 1 Nr. 2 und 5 StGB zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren 
und drei Monaten verurteilt. Zugleich wurde wegen der Alkoholabhängigkeit des Klägers dessen 
Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Nach den Feststellungen des Amtsgerichts … war 
Hintergrund der Tat ein Streit mit einem Arbeitskollegen, der derart eskalierte, dass der unter Alkohol- und 
Drogeneinfluss stehende Kläger mit einem Küchenmesser mehrfach (in Tötungsabsicht) auf den 
Geschädigten einstach. Dabei drang ein Stich ca. 4 cm tief in den Rücken des Geschädigten ein und endete 
erst kurz vor der Lunge. Aufgrund des Absehens von der Vollendung der Tat ist der Kläger strafbefreiend 
vom versuchten Totschlag zurückgetreten. Eine am Morgen nach der Tat um 07.17 Uhr entnommene 
Blutprobe ergab einen Mittelwert der Blutalkoholkonzentration von 0,51 Promille. Zudem wurden im Blut 2 
ng/ml THC und 9,2 ng/ml THC-Metabolit festgestellt. Trotz der Alkoholisierung und des Marihuanakonsums 
war die Fähigkeit, das Unrecht der Tat zu erkennen und nach dieser Einsicht zu handeln, nicht aufgehoben, 
sondern nur eingeschränkt.

4
Der Kläger befand sich seit 18.10.2019 in der Justizvollzugsanstalt … und wurde am 13.05.2020 in das 
Bezirkskrankenhaus … verlegt.

5
Mit Schreiben vom 31.07.2020 hörte der Beklagte - vertreten durch das Landratsamt A - den Kläger zur 
beabsichtigten Feststellung des Verlusts der Freizügigkeit und der angedrohten Abschiebung an. Eine 
Äußerung seitens der Klägerbevollmächtigten erfolgte trotz gewährter Fristverlängerung nicht.

6
Mit Bescheid vom 12.11.2020 stellte das Landratsamt A fest, dass der Kläger sein Recht auf Freizügigkeit 
verloren hat (Ziff. 1). Ihm wurde die Wiedereinreise und der Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland 
für die Dauer von 3 Jahren, beginnend mit der Ausreise, untersagt (Ziff. 2) und er wurde zur Ausreise 
binnen einen Monats ab Bestandskraft des Bescheids aufgefordert (Ziff. 3). Widrigenfalls wurde dem Kläger 
die Abschiebung nach Polen angedroht (Ziff. 4).

7
Zur Begründung wurde im Wesentlichen vorgetragen: Gem. § 6 Abs. 1 FreizügG/EU könne der Verlust des 
Freizügigkeitsrechts nur aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit festgestellt 
werden. Eine Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liege insbesondere vor, wenn ein 
Ausländer einen nicht nur vereinzelten oder geringfügigen Verstoß gegen Rechtsvorschriften begangen hat. 
Der Kläger habe in den vergangenen 14 Jahren mindestens neun Straftaten in Polen und eine Straftat im 
Bundesgebiet begangen, für die er zu teils erheblichen Freiheitsstrafen verurteilt worden sei. Es lägen 
überwiegend Gewaltdelikte vor, weshalb von einer Gefährdung der deutschen Gesellschaft auszugehen sei. 
Gerade weil er bereits mehrfach wegen Gewaltdelikten in Erscheinung getreten sei, müsse von seiner 
weiteren Gefährlichkeit ausgegangen werden. Die zahlreichen Verurteilungen und mehrere Haftaufenthalte 
hätten beim Kläger keine Besserung seines Verhaltens bewirkt, weshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 
erwarten sei, dass er erneut erhebliche Straftaten begehen werde. Im Sinne der Sicherheit der deutschen 
Gesellschaft sei der Aufenthalt des Betroffenen im Bundesgebiet nach Ableisten der Haftstrafe unverzüglich 
zu beenden. Der Aufenthalt in einer Erziehungsanstalt aufgrund seiner Suchterkrankung ändere diese 
Prognose nicht. Bei Straftaten, die auf einer Suchterkrankung des Betroffenen beruhen, könne nach der 
ständigen Rechtsprechung von einem Wegfall der erforderlichen Wiederholungsgefahr nicht ausgegangen 
werden, solange der Ausländer die Therapie nicht erfolgreich abgeschlossen habe und die damit 
verbundene Erwartung eines künftig drogen- und straffreien Verhaltens auch nach Therapieende glaubhaft 



gemacht worden sei. Solange sich der Ausländer nicht außerhalb des Straf- bzw. Maßregelvollzugs bewährt 
habe, könne nicht mit der notwendigen Sicherheit auf einen dauerhaften Einstellungswandel und eine 
innerlich gefestigte Verhaltensänderung geschlossen werden, die ein Entfallen der Wiederholungsgefahr 
rechtfertigen würde. Eine positive Einschätzung bzgl. des Verhaltens könne dementsprechend erst nach der 
Entlassung vorgenommen werden. Bei der Entscheidung über den Verlust des Freizügigkeitsrechts sei im 
Rahmen einer Ermessensentscheidung eine umfassende Güter- und Interessenabwägung vorzunehmen, 
wobei die Dauer des rechtmäßigen Aufenthalts, der Grad der Integration in Deutschland sowie die 
familiären und sozialen Bindungen im Herkunftsland zu berücksichtigen seien. Der Kläger habe nie einen 
Wohnsitz im Bundesgebiet angemeldet, sondern sei im August 2019 eingereist, um bei der Firma … eine 
Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Er habe während dieser Zeit bis zum Tattag in … gewohnt, ohne sich bei 
der Meldebehörde anzumelden. Aufgrund des kurzen Aufenthalts sei er weder beruflich noch 
gesellschaftlich integriert, familiäre Bindungen in Deutschland seien nicht bekannt. Drei Kinder seien in 
Polen wohnhaft, über eine Partnerin im Bundesgebiet sei nichts bekannt. Der besondere Schutz gem. § 6 
Abs. 5 FreizügG/EU sei nicht gegeben, weil der Kläger nicht zehn Jahre in Deutschland gelebt habe; er sei 
auch nicht in Deutschland verwurzelt. Den gewichtigen öffentlichen Belangen stünden keine gleichwertigen 
persönlichen Interessen des Klägers gegenüber, weshalb die Abwägung zu dem Ergebnis führe, dass das 
öffentliche Interesse überwiege. Die Verhältnismäßigkeit sei gewahrt, weil eine weniger belastende 
Entscheidung nicht in Frage komme. Die Feststellung sei erforderlich und geeignet, um den Zweck der 
Entscheidung zu erfüllen, den Aufenthalt des Klägers in Deutschland zu beenden. Zum Schutz der hier 
lebenden Bevölkerung sei es verhältnismäßig, das Einreiseverbot auf die Dauer von drei Jahren zu 
befristen. Der Kläger habe keine schutzwürdigen Belange im Bundesgebiet, die unter dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit eine kürzere Frist bedingen würden, geltend gemacht. Die Ausreisefrist entspreche § 7 
Abs. 1 Satz 3 FreizügG/EU.

8
Am 10.12.2020 ließ der Kläger Klage erheben und beantragt (zuletzt), den Bescheid des Beklagten vom 
12.11.2020 aufzuheben.

9
Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt: Die Prognose hinsichtlich des klägerischen Verhaltens 
und seiner Integration sei positiv, da er sich momentan einer intensiven Entziehungskur aussetze und seine 
Straftat auf seine vorherige Abhängigkeit zurückzuführen sei. Eine Weiterführung der Therapie in 
Deutschland sei außerdem unerlässlich für die erfolgreiche Genesung und für das Überleben des Klägers. 
Durch die Ausweisung werde unabhängig von einer möglichen Abschiebung jedoch jede Möglichkeit des 
Klägers vereitelt, eine positive Integration in die deutschen Lebensverhältnisse durchzuführen, deshalb sei 
auch die derzeit geführte Therapie substanzlos. Der Kläger behalte zwar mit einiger Wahrscheinlichkeit 
sowieso seinen Wohnsitz im Heimatland. Die Entziehung des Freizügigkeitsrechts sei für den Kläger 
dennoch eine besondere Härte, da er dann auch nicht mehr in der Lage sei, grenzüberschreitend zu 
arbeiten und so seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Die Gefahr der Wiederholung von Straftaten entfalle, 
wenn eine erfolgreiche Aufarbeitung der Tat und deren Hintergründe sowie eine anschließende Bewährung 
stattgefunden habe. Der Kläger arbeite im Rahmen seiner Therapie an der Aufarbeitung der Straftat und 
seinem Suchtproblem. Es werde ein aktueller Therapiebericht übermittelt, sobald dieser vorliege.

10
Der Beklagte beantragt,

die Klage kostenpflichtig abzuweisen.

11
Zur Begründung wurde im Wesentlichen vorgebracht: Es werde nicht in Abrede gestellt, dass eine Therapie 
für den Betroffenen wichtig und notwendig sei, es sei jedoch nicht Aufgabe des deutschen Staates, ihm 
diese Therapie zu ermöglichen, sondern es gebe auch in Polen entsprechende Einrichtungen. Die 
Notwendigkeit der Integration in die deutschen Lebensverhältnisse für einen weiteren Aufenthalt in 
Deutschland sei nicht zu erkennen. Zu beurteilen sei auch nicht, ob die Therapie Aussicht auf Erfolg habe, 
sondern nur, ob die zum jetzigen Zeitpunkt getroffene Prognose bezüglich des Verhaltens des Betroffenen 
für die Zeit nach der Entlassung aus der Haft bzw. aus der Therapie positiv ausfalle. Dies könne aufgrund 
des bisherigen Werdegangs nicht bestätigt werden. Es sei nicht angezeigt, das Haft- und Therapieende 
abzuwarten um erneut zu prüfen, ob die Prognose dann positiv sei. Es sei auch keine besondere Härte für 



den Kläger, wenn ihm durch die Feststellung des Verlusts des Freizügigkeitsrechts die Möglichkeit zum 
weiteren Aufenthalt und zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit genommen werde, weil er bislang noch nicht 
für längere Zeit im Bundesgebiet erwerbstätig gewesen sei und auch keine Aussicht auf eine neue 
Arbeitsstelle nach Ende der Haft bzw. der Therapie habe. Der Betroffene habe ausreichend Möglichkeiten, 
in seinem Heimatland oder anderen Ländern der EU eine Arbeitsstelle zu suchen. Ein Absehen von der 
Entscheidung gem. § 6 FreizügG/EU aufgrund besonderer Härte sei nicht vorgesehen.

12
Der am 10.12.2020 gleichzeitig mit Klageerhebung gestellte Antrag, die aufschiebende Wirkung der Klage 
anzuordnen, wurde mit Beschluss vom 03.02.2021 (Az. B 6 S 20.1423) mangels Statthaftigkeit abgelehnt.

13
Mit Schriftsatz vom 28.05.2021 kündigte die Klägerbevollmächtigte an, in der kommenden Woche den 
aktuellen Therapiestand des Klägers unter Vorlage entsprechender Nachweise mitzuteilen, kam dem jedoch 
nicht nach. Mit Übersendung des Ladungsschreibens forderte das Gericht die Klägerbevollmächtigte am 
03.03.2022 auf, bis zum 09.03.2022 zu klären, ob der Kläger selbst an der mündlichen Verhandlung 
teilnehmen werde und ob ein Dolmetscher für die polnische Sprache zu laden sei. Zudem sollte geklärt 
werden, was seitens des Bezirkskrankenhauses zu veranlassen sei. Daraufhin erfolgte keine Reaktion.

14
Mit weiterem gerichtlichen Schreiben vom 17.03.2022 wurde die Klägerbevollmächtigte wiederholt 
aufgefordert, bis 05.04.2022 mitzuteilen, ob der Kläger zur mündlichen Verhandlung erscheinen werde und 
ob ein Dolmetscher in polnischer Sprache zu laden sei. Ferner wurde die Klägerbevollmächtigte 
aufgefordert, den behandelnden Arzt bis 05.04.2022 zu benennen und eine Erklärung des Mandanten zu 
übersenden, in der er den behandelnden Arzt von der Schweigepflicht entbinde. Unter Ausschlussfrist gem. 
§ 87b Abs. 2 VwGO wurde die Klägerbevollmächtigte schließlich mit entsprechendem Hinweis gem. § 87b 
Abs. 3 VwGO aufgefordert, bis 05.04.2022 den aktuellen Therapiestand des Klägers mitzuteilen und 
entsprechende Nachweise zur Verfügung zu stellen. Auf dieses Schreiben erfolgte erneut keine Reaktion.

15
Mit Schreiben vom 04.04.2022 teilte das Landratsamt A mit, das Landratsamt C habe am 24.03.2022 die 
Zustimmung erteilt, das Verwaltungsverfahren und das verwaltungsgerichtliche Verfahren durch das 
Landratsamt A fortzuführen. Der Kläger sei aus dem Bezirkskrankenhaus … zum Probewohnen in eine 
Wohnung nach … gezogen, weshalb grundsätzlich die Ausländerbehörde des Wohnsitzes zuständig sei. 
Laut Melderegisterauszug vom 04.04.2022 wohnt der Kläger seit 15.12.2021 am … in … und befindet sich - 
laut Landratsamt A - im Maßregelvollzug.

16
Am Tag der mündlichen Verhandlung ging bei Gericht ein Schriftsatz der Klägerbevollmächtigten ein, den 
sie am 03.05.2022 um 23.05 Uhr übermittelt hat, wonach der Kläger den Verhandlungstermin alleine 
wahrnehmen werde. Eine Klagerücknahme komme für ihn weiterhin nicht in Betracht. Aufgrund der 
Bedeutung des Verfahrens für ihn werde der Kläger in jedem Fall Ausführungen zu seiner Therapie, dem 
Beginn der Bewährungen und den Veränderungen in seinem Leben machen.

17
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die Gerichts- und Behördenakten 
sowie auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 04.05.2022 Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

18
Die Abwesenheit der Klägerbevollmächtigten in der mündlichen Verhandlung und die Tatsache, dass kein 
Dolmetscher geladen wurde, stehen der Entscheidung nicht entgegen. Der Kläger, der nach eigenen 
Angaben einen Deutschkurs mit dem Abschluss B1 absolviert hat, konnte sich nach dem Eindruck des 
Gerichts sehr gut verständigen und folgte der mündlichen Verhandlung aufmerksam und konzentriert.

19
Das Klagebegehren bleibt in der Sache ohne Erfolg, weil der angefochtene Bescheid rechtmäßig ist und 
den Kläger nicht in seinen Rechten verletzt, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Maßgebend für die rechtliche 



Beurteilung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung (BayVGH, B.v. 
10.10.2013 - 10 ZB 11.607 - juris Rn. 3 rek. auf BVerwG, U.v. 03.08.2004 - 1 C 30.02 - juris Rn. 28).

20
1. Die Feststellung, dass der Kläger sein Recht auf Einreise und Aufenthalt verloren hat, ist rechtmäßig. Sie 
findet ihre Rechtsgrundlage in § 6 Abs. 1 Satz 1 FreizügG/EU.

21
Gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 FreizügG/EU kann der Verlust des Rechts auf Einreise und Aufenthalt unbeschadet 
der § 2 Abs. 7 und § 5 Abs. 4 FreizügG/EU nur aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder 
Gesundheit (Art. 45 Abs. 3 und Art. 52 Abs. 1 AEUV) festgestellt werden.

22
1.1. Ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung in diesem Sinne setzt voraus, dass innerstaatliche 
Rechtsvorschriften verletzt wurden. Die Tatsache einer strafrechtlichen Verurteilung genügt für sich allein 
nicht, um die in Abs. 1 genannten Entscheidungen oder Maßnahmen zu begründen, § 6 Abs. 2 Satz 1 
FreizügG/EU. Es dürfen nur im Bundeszentralregister noch nicht getilgte Verurteilungen und diese auch nur 
insofern berücksichtigt werden, als die ihnen zugrunde liegenden Umstände ein persönliches Verhalten 
erkennen lassen, das eine gegenwärtige Gefährdung der öffentlichen Ordnung darstellt, § 6 Abs. 2 Satz 2 
FreizügG/EU. Außerdem muss eine tatsächliche und hinreichend schwere Gefährdung vorliegen, die ein 
Grundinteresse der Gesellschaft berührt, § 6 Abs. 2 Satz 3 FreizügG/EU. Das Erfordernis einer 
gegenwärtigen Gefährdung der öffentlichen Ordnung verlangt eine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass 
der Ausländer künftig die öffentliche Ordnung i.S.d. Art. 45 Abs. 3, 52 Abs. 1 AEUV beeinträchtigen wird 
(vgl. BVerwG, U.v. 03.08.2004 - 1 C 30/02 - juris Rn. 26). Eine strafrechtliche Verurteilung kann den Verlust 
des Freizügigkeitsrechts daher nur insoweit rechtfertigen, als die ihr zugrunde liegenden Umstände ein 
persönliches Verhalten erkennen lassen, das eine gegenwärtige Gefährdung der öffentlichen Ordnung 
darstellt (vgl. EuGH, U.v. 27.10.1977 - C-30/77 - BeckRS 2004, 73063; Dienelt in Bergmann/Dienelt, 
Ausländerrecht, 13. Aufl. 2020, § 6 FreizügG/EU Rn. 17).

23
Nach ständiger Rechtsprechung haben Ausländerbehörden und Verwaltungsgerichte bei spezialpräventiven 
Ausweisungsentscheidungen/Verlustfeststellungsentscheidungen und deren gerichtlicher Überprüfung eine 
eigenständige Prognose zur Wiederholungsgefahr zu treffen (VG München, U.v. 12.10.2021 - M 4 K 
19.2323 - juris Rn. 53 m.w.N.). Bei der Prognose, ob eine Wiederholung vergleichbarer Straftaten mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit droht, sind die besonderen Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, 
insbesondere die Höhe der verhängten Strafe, die Schwere der konkreten Straftat, die Umstände ihrer 
Begehung, das Gewicht des bei einem Rückfall bedrohten Rechtsguts sowie die Persönlichkeit des Täters, 
seine Entwicklung und Lebensumstände bis zum maßgeblichen Entscheidungszeitpunkt. An die 
Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts sind bei dieser Prognose umso geringere Anforderungen zu 
stellen, je größer und folgenschwerer der möglicherweise eintretende Schaden ist (VG München, U.v. 
12.10.2021 - M 4 K 19.2323 - juris Rn. 53 m.w.N.).

24
1.2. Unter Anwendung dieser Grundsätze besteht nach Auffassung des Gerichts unter Berücksichtigung 
sämtlicher Umstände trotz des guten Eindrucks, den der Kläger in der mündlichen Verhandlung zweifellos 
hinterlassen hat, eine hinreichende Wahrscheinlichkeit dafür, dass vom Kläger die Gefahr der Begehung 
weiterer Straftaten ausgeht. Insbesondere besteht eine hinreichende Wahrscheinlichkeit der Begehung von 
Körperverletzungs- und Eigentumsdelikten, wobei es sich bei den dadurch berührten Rechtsgütern Leben, 
Gesundheit gem. Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG und Eigentum gem. Art. 14 GG um bedeutsame Rechtsgüter 
handelt, deren Schutz ein Grundinteresse der Gesellschaft darstellt (vgl. VG München, U.v. 12.10.2021 - M 
4 K 19.2323 - juris Rn. 54).

25
Die erschwerenden Voraussetzungen für die Verlustfeststellung nach § 6 Abs. 4 und Abs. 5 FreizügG/EU 
sind hier nicht einzuhalten, weil der Kläger weder ein Daueraufenthaltsrecht hat, noch einen zehnjährigen 
Aufenthalt im Bundesgebiet vorweisen kann.

26



Der Kläger hat seit dem Jahr 2006 in regelmäßigen Abständen - unter anderem - immer wieder 
Eigentumsdelikte und Körperverletzungsdelikte begangen, ohne sich von strafrechtlichen Verurteilungen 
beeindrucken zu lassen. Dies zeigt, dass der Kläger insoweit über kein Unrechtsbewusstsein verfügt und 
nicht bereit ist, sich an geltende Gesetze zu halten. Insbesondere haben den Kläger mehrere 
Verurteilungen zu Freiheitsstrafen ohne Bewährung und anschließende Haftaufenthalte von insgesamt fünf 
Jahren in seinem Heimatland Polen nicht von der Begehung weiterer Eigentums- bzw. 
Körperverletzungsdelikte abgehalten. Vielmehr hat der Kläger kurze Zeit nachdem er im Bundesgebiet 
ankam, ein weiteres einschlägiges Körperverletzungsdelikt begangen, wofür er mit Urteil des Amtsgerichts 
… vom 20.04.2020 zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt wurde. Welche der 
zum Teil bereits länger zurückliegenden Straftaten in Polen im Einzelnen noch verwertbar sind, kann 
dahinstehen (vgl. § 6 Abs. 2 Satz 2 FreizügigG/EU). Denn die strafrechtliche Verurteilung vom 20.04.2020 
ist - unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und des bisherigen Lebenswegs des Klägers - 
für sich genommen bereits hinreichender Anlass für eine rechtmäßige Verlustfeststellung. Nach den 
Feststellungen des Strafurteils ging den Messerstichen des Klägers ein Streit mit handfester Schlägerei mit 
dem Geschädigten voraus (S. 5 des Strafurteils, Az. ...). Dennoch wertete das Amtsgericht … das massive 
Vorgehen des Klägers sowie die Verletzungsfolgen beim Geschädigten zulasten des Klägers. Außerdem 
sprach gegen eine Milderung i.S.d. § 21 StGB, dass der Kläger selbst angegeben hatte, in der 
Vergangenheit immer mit dem Gesetz in Konflikt getreten zu sein, wenn er Alkohol getrunken habe. 
Deshalb war dem Kläger bewusst, dass Alkoholkonsum, insbesondere in hohen Mengen, dazu führen kann, 
dass er Straftaten begeht (S. 5 des Strafurteils, Az. ...). Dem Strafurteil ist weiter zu entnehmen, dass das 
familiäre Umfeld des Klägers von Alkoholsucht geprägt war und er selbst bereits in der Grundschulzeit 
regelmäßig Alkohol konsumiert hat. Im Alter von 13 hat er begonnen, Marihuana zu konsumieren. Auch 
seine begonnene Ausbildung zum Kfz-Mechaniker hat er wegen Drogen- und Alkoholkonsums im ersten 
Lehrjahr abgebrochen und musste bereits im Alter von 22 Jahren diverse Haftstrafen für einen Zeitraum von 
insgesamt fünf Jahren absitzen (S. 2 des Strafurteils, Az. ...). Der Sachverständige Dr. … stellte eine 
Abhängigkeitserkrankung von Cannabinoiden sowie von Stimulanzien und eine gravierende 
Abhängigkeitserkrankung von Alkohol fest. Im Strafurteil wurde außerdem festgestellt, dass der Kläger 
einen Hang i.S.d. § 64 StGB hat, alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel im Übermaß zu 
sich zu nehmen (S. 5 des Strafurteils, Az. ...).
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Vor diesem Hintergrund ergibt sich die Gefahr der Begehung weiterer erheblicher Straftaten im Drogen- und 
Alkoholrausch gegen das Eigentum und die körperliche Unversehrtheit Dritter, insbesondere im Gesamtbild 
aus der Person des Klägers und seiner persönlichen Situation. Der Kläger kam im August 2019 nach 
Deutschland, um hier zu arbeiten und Abstand vom Suchtmittelkonsum in seinem Heimatland Polen zu 
finden (S. 5 des Strafurteils, Az. ...). Bis zur Tat am 17.10.2019 hat der Kläger nicht einmal drei Monate im 
Bundesgebiet gearbeitet, verfügte über keinen festen Wohnsitz und keine familiären Beziehungen im 
Bundesgebiet. Er hatte seinen familiären, sozialen und wirtschaftlichen Lebensmittelpunkt vor seiner 
Inhaftierung nicht in Deutschland, sondern in seinem Heimatland Polen.
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Inzwischen lebt der Kläger - nach Angaben in der mündlichen Verhandlung - gemeinsam mit seiner 
Freundin und den beiden gemeinsamen Kindern (Tochter drei Jahre, Sohn fünf Jahre), die im Dezember 
letzten Jahres von Polen nach Deutschland gekommen sind, in einer Wohnung in … Der Kläger gab an, 
seine Kinder kämen im Juni in den Kindergarten und seine Freundin lerne gerade deutsch. Insoweit sind 
erste positive Entwicklungen zu verzeichnen, insbesondere weil der Kläger auch eine Arbeitsstelle gefunden 
hat; er arbeitet bei … in …, wo er Container auslädt. Ab Juli sei sein Arbeitsvertrag eigenen Angaben 
zufolge unbefristet.
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1.3. Der Umstand, dass sich der Kläger (noch) im Maßregelvollzug zur Behandlung seiner Suchterkrankung 
befindet und zum maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung keinen erfolgreichen Abschluss der 
Therapie vorweisen kann, spricht jedoch entscheidend gegen den Fortfall der Wiederholungsgefahr (dazu 
auch BayVGH, B.v. 09.06.2021 - 19 C 21.847 - juris Rn. 13).
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Denn nach der ständigen Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs kann bei Straftaten, 
die auf einer Alkoholerkrankung des Ausländers beruhen, von einem Wegfall der für die Verlustfeststellung 



erforderlichen Wiederholungsgefahr nicht ausgegangen werden, solange der Ausländer eine 
Alkoholentwöhnungstherapie noch nicht erfolgreich abgeschlossen hat und die damit verbundene 
Erwartung eines künftig drogen- und straffreien Verhaltens auch nach Therapieende glaubhaft gemacht hat 
(statt Vieler BayVGH, B.v. 16.08.2021 - 19 ZB 19.2491 - juris Rn. 14; BayVGH, B.v. 29.05.2018 - 10 ZB 
17.1739 juris Rn. 9). Solange sich der Ausländer nicht außerhalb des Straf- bzw. Maßregelvollzugs bewährt 
hat, kann nicht mit der notwendigen Sicherheit auf einen dauerhaften Einstellungswandel und eine innerlich 
verfestigte Verhaltensänderung geschlossen werden, die ein Entfallen der Wiederholungsgefahr 
rechtfertigen würde (statt Vieler BayVGH, B.v. 16.08.2021 - 19 ZB 19.2491 - juris Rn. 14 m.w.N.).
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Gemessen daran besteht die Wiederholungsgefahr im Falle des Klägers fort, weil sich der Kläger seit 
15.12.2021 im Maßregelvollzug befindet. Das Strafgericht ordnete die Unterbringung in der 
Entziehungsanstalt aufgrund eines Sachverständigengutachtens an, weil die abgeurteilte Tat nach den 
strafgerichtlichen Feststellungen maßgeblich auf der Suchterkrankung beruht hat (S. 5 des Strafurteils, Az. 
...). In der mündlichen Verhandlung konnte der Kläger seinen bisher guten Therapieverlauf präzise 
schildern, wonach er die D-Stufe erreicht hat und mit seiner Freundin und den beiden gemeinsamen 
Kindern eine von ihm angemietete Wohnung in … bewohnt. Es stehe nur noch der Gutachter an und 
danach käme es zu seiner Entlassung. Er gab weiter an, in der Therapie verstanden zu haben, was er 
schlecht gemacht habe und dass er seit 2019 keinen Alkohol mehr getrunken habe. Für die Zeit nach dem 
Maßregelvollzug sei ein Kontakt mit der Ambulanz geplant, wobei die Intervalle offen seien und je nach 
seinem Bedarf gestaltet werden könnten. Für den Anfang habe man darüber nachgedacht, dass er einmal 
die Woche dort vorspreche. Die Mitarbeiter der Ambulanz könnten auch jederzeit in die Wohnung des 
Klägers kommen, um sich dort ein Bild über seine Verhältnisse zu machen.
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Auch wenn der Kläger in der mündlichen Verhandlung nachvollziehbar schildern konnte, dass er an den 
positiven Veränderungen festhalten möchte und sich ernsthaft bemüht, aus seinen bisherigen Therapie- und 
Lebenserfahrungen zu lernen, lassen es die Eckdaten der Rechtsprechung zur Wiederholungsgefahr nicht 
zu, dass das Gericht bereits jetzt von einer hinreichenden Bewährung des Klägers ohne weitere 
therapeutische Hilfe ausgehen kann. Insbesondere wurde auch in der mündlichen Verhandlung deutlich, 
dass die Unterstützung der Therapeutin sehr weitreichend und unabdingbar für den Alltag des Klägers ist. 
So hat sie dem Kläger etwa dazu verholfen, eine Ratenzahlung (50,00 € monatlich) für die Schulden aus 
dem strafrechtlichen Verfahren i.H.v. insgesamt 13.000,00 € zu vereinbaren oder für die Hälfte der 
Mietkaution ein Darlehen aufzunehmen. Der Kläger gibt zudem - durchaus selbstreflektiert - an, dass er 
noch Zeit brauche, sich weiter zu stabilisieren, um seinen 14-jährigen Sohn, der noch in Polen bei der Ex-
Freundin lebt, eventuell in der Zukunft nach Deutschland zu holen.
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1.4. Die vom Kläger begangene Straftat ist auch als besonders schwere Beeinträchtigung eines 
grundlegenden gesellschaftlichen Interesses anzusehen. Es liegt kein Bagatelldelikt vor. Vielmehr ist das 
aggressive, enthemmte Verhalten des Klägers in der vom Amtsgericht … abgeurteilten Tat deutlich 
geworden und hat sich in nicht unerheblichen Verletzungen des Geschädigten niedergeschlagen.
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1.5. Den getroffenen Erwägungen steht die Entscheidung des BVerfG vom 06.12.2021 (Az. 2 BvR 860/21) 
nicht entgegen, weil vorliegend nicht von einer günstigen Prognose, die im Strafurteil festgestellt wurde, 
abgewichen wird. Eine solche günstige Prognose liegt weder nach den Feststellungen des Amtsgerichtes … 
vor, noch haben der Kläger und die Klägerbevollmächtigte im gesamten verwaltungsgerichtlichen Verfahren 
entsprechende Gutachten vorgelegt oder Therapiezwischenstände nachgewiesen. Hinzu kommt, dass es in 
der dem Beschluss des BVerfG zugrunde liegenden Entscheidung darum ging, im Rahmen des § 53 Abs. 3 
AufenthG eine Prognoseentscheidung dahingehend zu treffen, ob von dem Betroffenen „gegenwärtig eine 
schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung“ ausgeht (hierzu BVerfG, B.v. 
06.12.2021 - 2BvR 860/21 - juris Rn. 18). Diese hohen Anforderungen werden an die 
Prognoseentscheidung vorliegend - wie oben dargelegt - nicht gestellt. 1.6. Der Beklagte hat auch nach 
pflichtgemäßem Ermessen gehandelt. Gem. § 114 Satz 1 VwGO ist die Ermessensentscheidung des 
Beklagten lediglich daraufhin zu überprüfen, ob der Verwaltungsakt rechtswidrig ist, weil die gesetzlichen 
Grenzen des Ermessens überschritten oder von dem Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung nicht 
entsprechenden Weise Gebrauch gemacht worden ist.
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Vorliegend sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die Grenzen des zustehenden Ermessens 
verkannt worden wären oder sich der Beklagte von sachfremden Erwägungen leiten hat lassen. Gem. § 6 
Abs. 3 FreizügG/EU sind bei der behördlichen Entscheidung nach § 6 Abs. 1 FreizügG/EU die Dauer des 
Aufenthalts des Betroffenen in Deutschland, sein Alter, sein Gesundheitszustand, seine familiäre und 
wirtschaftliche Lage, seine soziale und kulturelle Integration in Deutschland und das Ausmaß seiner 
Bindungen im Herkunftsstaat zu berücksichtigen. Der Beklagte hat in seinem Bescheid all diese Umstände 
berücksichtigt und ausführlich gewürdigt. Insbesondere hat der Beklagte auch nicht ermessensfehlerhaft 
gehandelt, indem er die Verlustfeststellung zu einem Zeitpunkt ausgesprochen hat, zu dem der Kläger die 
Suchttherapie noch nicht abgeschlossen hat. Denn in der Rechtsprechung ist anerkannt, dass kein 
Anspruch darauf besteht, dass mit der erforderlichen Gefährdungsprognose bis zum etwaigen Abschluss 
einer Therapie zugewartet wird (statt Vieler BayVGH, B.v. 09.06.2021 - 19 C 21.847 - juris Rn. 15 m.w.N.). 
Für die gerichtliche Entscheidung ist daher der Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung maßgeblich. Danach 
eintretende positive Entwicklungen können allenfalls in einem Verkürzungsantrag i.S.d. § 7 Abs. 2 Satz 8 
FreizügG/EU Berücksichtigung finden (vgl. dazu Diesterhöft, HTK-AuslR, Stand 12.02.2021, § 7 
FreizügG/EU Rn. 38).
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2. Auch die von dem Beklagten nach pflichtgemäßem Ermessen gemäß § 7 Abs. 2 Satz 5 und 6 
FreizügG/EU getroffene Befristung der Sperre zur Wiedereinreise und zum Aufenthalt im Bundesgebiet für 
die Dauer von drei Jahren ist rechtlich nicht zu beanstanden. Der Kläger ist ohne persönliche Bindungen ins 
Bundesgebiet eingereist. Unter Berücksichtigung der Gefahr der Begehung weiterer erheblicher Straftaten 
durch den Kläger und der erst in der mündlichen Verhandlung vorgebrachten Tatsache, dass seine 
Freundin mit den beiden gemeinsamen Kindern erst nach seiner Verlustfeststellung eingereist ist, ist die 
Sperrfrist von drei Jahren erforderlich und nicht unverhältnismäßig.
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3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die Entscheidung über die vorläufige 
Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 Abs. 1 und Abs. 2 VwGO, §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.


